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/I STADTENTWÄSSERUNG
^ KAMEN

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

1. Umsatzerlöse

2. aktivierte Eigenleistungen

3. sonstige tietrlebllche Erträge
- davon aus der Auflösung von Sonderposten für

Zuschüsse; EUR 392.511,57 (V).TEUR 391.6)

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung
- davon für Altersversorgung

EUR 178.635,18 (Vj. TEUR 147,6) für gesetzl. Sozialversicherung

EUR 22.514,90 (V).TEUR 19,6) Zuführung Pensionsrücl<stellung

EUR 55.774,18 (Vj. TEUR 46,0) für Versorgungsliasse Angestellte

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

10. Jahresüberschuss

Kamen, 31.03.2023

Betriebsleiter

2022

EUR

14,577.680,44

435.993,00

896.083,00

22.961,81

2022

EUR

15.909.756,44

2021

EUR

13,977.056,59

385.310,00

1.243.362,75

20.781,01

2021

EUR

15.605.729,34

6.797.133,43 6.820.095,24 6.542.137,20 6.562.918,21

858.046,44 714.254,59

256.924,26 1.114.970,70 213.447,31 927.701,90

2.879.667,27

258,676,88

1.268,79

444.942,32

4,392.672,82

2.796,723,11

234.831,29

0,00

508.690,08

4.574.864,75
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zwischen 250,00 € und 
1.000,00 € 
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https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15722&vd_back=N559&sg=0&menu=1
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T€
T€ 

T€ im Wirtschaftsjahr 2022
T€

T€
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€

i. H. v. 219,5 T€ 

€ 

T€
T€
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T€ resultiert aus folgenden Veränderungen:

T€ T€ +/- T€

€
€

€.

.000,00 € zur Verfügung zu stellen

€ überwiesen

T€
€

T€ T€ 
T€)
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T€ T€ +/- T€

€
nahme € € €

Stand €

en Wahrscheinlichkeitswerten nach den „Richttafeln 2018 G“ 
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€ € € € €

36,9 T€ 

in Höhe von 3,7 T€ aufgrund 

T€ gebildet.

15,0 T€ gebildet.
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334.966,00 € (negativer Marktwert zum 31.12.2016: 334.965,81 €) passiviert werden. 

€ auf ,00 €, 

€ € € €
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€ €

€/cbm
T€ T€ T€ €/qm
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T€ T€

Aufwand für die kaufmännischen Funktionen über die Position „
Kamen“ berechnet.

T€ ges

T€) 

(+20,8 T€) als auch bei den Erlösen aus dem Gemeindeanteil für die Straßen-
entwässerung (+8,6 T€) liegen nur geringf

T€ auf T€

347,3 T€ Da in der Betriebsabrechnung 2022 mit 273,7 T€ geringere Überdeckungen als 
im Vorjahr (350,0 T€) angesetzt 

dementsprechend um 76,3 T€. Die 
Einzelposition „sonstige betriebliche Erträge“ verringert sich ebenfalls um 52,0 T€

einem Preis von 115,7 T€ versteigert werden konnte. Dieser Einmaleffekt entfällt im Jahr 2022 

T€), u.

73,0 T€) in 2021. Da es sich hierbei um einmalige Vorgänge handelte, 
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T€

T€), für
T€), für die Lippeverbandsumlage (+178,1 T€)

3 T€) 101,3 T€) werden durch Mehr-
aufwendungen bei der Unterhaltung der Reinwasseranlagen (+62,8 T€) größtenteils ausgegli-

T€. Zur Erklärung wird auf die 
„ “

T€ T€

T€

T€), für T€) 
T€).

€ T€ T€). 
T€ in 

T€ in 202

T€
T€ T€).
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€/Sitzung
€/Sitzung

25,00 €

0 €

50,00 €

0 €

45,00 €

0 €

50,00 €

25,00 €

25,00 €

0 €

50,00 €

0 €

25,00 €

0 €

50,00 €
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0 €

0 €

90,00 €

0 €

25,00 €

25,00 €

0 €

45,00 €

0 €

25,00 €

0 €

50,00 €

25,00 €

90,00 €

0 €

0 €

90,00 €

50,00 €

25,00 €

0 €

45,00 €

25,00 €

0 €

0 €

0 €

50,00 €

45,00 €

0 €

0 €

45,00 €

90,00 €

840,00 € (420 € je Sitzung des Betriebsaus-
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Sowohl der bisherige Betriebsleiter Herr Tost, der mit Ablauf des 30.11.2022 in Pension ge
gangen ist, als auch der zum 01.12.2022 neu bestellte Betriebsleiter Herr Völkel erhielten ne
ben ihrer Besoldung bzw. ihrem Entgelt gemäß dem Stellenplan der Stadt Kamen keine zu
sätzlichen Bezüge für die Teilnahme an Sitzungen des Betriebsausschusses. Nach dem ver
einbarten Leistungsaustausch für 2022 mit der Stadt Kamen beträgt der Arbeitsanteil des Be
triebsleiters 20 % (2021: 20 %) gemäß ausgewiesener Stelle als Kämmerer im Stellenplan der
Stadt. Als Verwaltungskostenbeitrag im Rahmen des Leistungsaustausches mit der Stadt Ka
men wurden in 2022 für diesen Anteil 27.135,63 € verrechnet.

III. Derivate Finanzinstrumente

Der Zahlerswap mit einem Nominalvolumen zum 31.12.2022 in Höhe von 883.651,45 € und
einem Marktwert zum 31.12.2022 in Höhe von -7.794,91 €(2021: -137,054.89 €), besteht wei
terhin. Da nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes keine Bewertungseinheit mit dem
Grundgeschäft mehr vorliegt, weil Darlehen und Swap nicht bei der gleichen Bank geführt
werden (siehe ausführlich Seite 16: Rückstellung Zahlerswap) wurde 2016 eine Rückstellung
für drohende Verluste in Höhe des negativen Marktwertes zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ein
gestellt, welche im Jahresabschluss ertragswirksam auf den negativen Marktwert zum
31.12.2022 reduziert wurde.

IV. Prüfunqskosten

Die Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2021 beliefen sich für das beauftragte Wirt
schaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young GmbH, Dortmund, auf insgesamt 29,6 T€. Zudem
fielen für die Ausstellungen von Saldenbestätigungen durch die Helaba, die Sparkasse Unna-
Kamen und die Deutsche Kreditbank weitere Kosten in Höhe von 0,3 T€ an. Für den Jahres
abschluss 2022 wurden insgesamt 14,3 T€ zurückgestellt.

V. Nachtraqsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 waren keine sonstigen Vorgänge zu verzeichnen,
die für den wirtschaftlichen Geschäftsverlauf von besonderer Bedeutung waren.

VI. Gewinnverwendunqsvorschlaq

Der Jahresüberschuss beträgt 4.392.672,82 €. Hiervon soll der Anteil aus der Auflösung der
Sonderposten für Zuschüsse in Höhe von 392.511,57 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt
werden. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 4.000.161,25 € soll zunächst auf das Wirt
schaftsjahr 2023 vorgetragen werden. Die Betriebsleitung schlägt vor, in 2023 eine Gewinn
ausschüttung in Höhe von 2.500.000,00 €, wie im Jahr 2022 erstellten Wirtschaftsplan für 2023
vorgesehen, vorzunehmen. Der Rat der Stadt Kamen hat darüber hinaus zu entscheiden, ob
weitere Mittel bis zu einem Betrag von 180.000,00 € für das mehrjährige Programm zur Repa
ratur von Straßen, Geh- und Fahrradwegen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Anlage 3 / - 23 -

Kamen, den 12.05.2023

gez. Vökel
Betriebsleiter
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T€ im 
T€

€.

2.604,3 T€ 

T€ T€),
T€)

T€) 
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€

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

T€)
T€ 

T€ 

€ 
T€ auf höhere Umsatzerlöse, 23,5 T€ auf höhere aktivierte Eigenleistungen und 
T€ auf höhere sonstige betriebliche Erträge entfielen.
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T€ 

T€

T€

T€

T€

16,3 T€

T€

T€

T€

12,4 T€

€/cbm €/cbm

in Höhe von 573,9 T€ erzielt werden
€/qm 

€/qm erhöht

ederschlagsabwassergebühren nur geringfügige Mehrerlöse in Höhe von 20,8 T€ vor

,6 T€ auf 1.7 T€ zu verzeichnen.
schlammentsorgung liegt ein minimaler Rückgang um 2,7 T€ auf 8,9 T€ vor. 

T€ auf 1 T€.

T€

T€
76,3 T€ auf eine geringere Auflösung 

T€ auf T€ Die Einzelposition „sonstige betriebliche 
Erträge“ sich um 52,0 T€, da 

T€) 

(+66,5 T€) nicht in Gänze kompensiert 
7 T€ geringer 

(180,1 T€), u. a. 
im Rahmen eine außergerichtlichen Vergleiches (73,0 T€) 
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T€ von 
T€ in 202 T€

T€ zu verzeichnen

T€

T€

+62,8 T€

+50,1 T€

T€

T€

T€

von 300,0 T€ wurde jedoch nicht überschritten.

T€. Die Verringerung 

T€
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T€. Die Mehraufwendun-

€

T€), höherem T €
T€) zurückzuführen. 

„ “
in Höhe von 15,0 T€ 

ausführlichen Erläuterungen im Anhang unter dem Punkt „sonstige Rückstellungen“ verwie-

T€
T€ T€

T€. Insbesondere bei den 

T€

T€ T€ ver

€ T€ gegenüberstehen. 
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e „gestreut“, um die Gefahren 

€) liefen 

€ angepasst wurde.
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setzung der „Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen“ –

T€) und 202 T€) 
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T€
€).

T€) sind höher ausgefallen als die 
T€)

Mio. € 
T€ 

T€) T€) 

€
T€

zwirtschaftlichen Grundsätzen einzuschätzende „Machbarkeit“

€ €)
€ 4.012,8 T€)

€
9.247 T€)

€) 
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Für 2023 ist eine Gewinnausschüttung an die Stadt Kamen in Höhe von 2,5 Mio. € aus dem
Jahresgewinn 2022 geplant und der Rat der Stadt Kamen hat darüber zu entscheiden, ob
darüber hinaus weitere Mittel (z. B. für das geplante, mehrjährige Programm zur Reparatur
von Straßen, Geh- und Fahrradwegen) zur Verfügung gestellt werden sollen.

Für die Folgejahre wird weiterhin eine positive Entwicklung der SEK angestrebt. Für das Jahr
2024 werden Umsatzerlöse in Höhe von rd. 14,5 Mio. € erwartet, bei einem positiven Jahres
ergebnis von rd. 3,2 Mio. €. Für die Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes sind Inves
titionen in Höhe von 10,7 Mio. € eingeplant. Für die Durchführung aller Maßnahmen wird im
Wirtschaftsjahr 2024 die Kreditaufnahme auf bis zu 10,2 Mio. € begrenzt. Auch 2024 ist vor
gesehen (bei ausreichend gutem Ergebnis in 2023) dem städtischen Haushalt 2,0 Mio. € zu
zuführen.

Die oben aufgeführten Erkenntnisse des Jahresabschlusses 31.12.2022 und die zukünftig an
visierten strategischen Zielsetzungen sind ein deutlicher Indikator für den auch im fünfund
zwanzigsten Jahr seiner Existenz auf Wirtschaftlichkeit und Kontinuität ausgerichteten Kurs
der SEK.

Auch im Jahr 2022 werden die Auswirkungen der wirtschaftlichen Beeinträchtigungen durch
das seit März 2020 in Deutschland grassierende Corona-Virus auf die Stadtentwässerung Ka
men als gering beziffert. Es sind lediglich geringfügige Aufwendungen für Schutzmaterial wie
z. B. Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel angefallen. Es wurden keine nennenswerten
Bauverzögerungen aufgrund erhöhter Hygienemaßnahmen, erkrankter Mitarbeiter (sowohl bei
der SEK als auch bei Baufirmen) oder Lieferengpässen von Baumaterial verzeichnet.

Durch den am 24.02.2022 begonnenen kriegerischen Konflikt in der Ukraine hat die Inflations
rate, insbesondere durch die gestiegenen Energiepreise, massiv zugenommen. Bei Erstellung
des Lageberichts verharrt die allgemeine Inflationsrate gemäß der Angaben Statistischen Bun
desamtes mit 8,7% weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Es wird daher erwartet, dass die
Preissteigerungen auch in 2023 Auswirkungen auf die Baupreise haben werden. Bei der Un
terhaltung der Fahrzeuge wird wie in 2022 aufgrund der höheren Kraftstoffpreise mit höheren
Aufwendungen gerechnet. Trotzdem werden die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen bei der
Stadtentwässerung Kamen in 2023 als gering angesehen. Da die Abwasserentsorgung über
Gebühren und damit kostendeckend finanziert wird, sind Liquiditätsengpässe nicht zu erwar
ten.

4. Feststellungen zur Ordnungsmäßiqkeit der Geschäftsführung

Die durch das Landeswassergesetz NRW und die Betriebssatzung der Stadtentwässerung
Kamen vorgeschriebenen Aufgaben im Rahmen der kommunalen Abwasserbeseitigungs
pflicht, wie Aufstellung und Abwicklung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, regelmäßige
Berichte an den Betriebsausschuss und die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes, des Jahres
abschlusses, des Lageberichts sowie der Betriebsabrechnung, wurden erfüllt.

gez. Völkel
Betriebsleiter
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Kamen, den 12.05.2023
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtentwässerung Kamen, Kamen:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung Kamen, Kamen,

– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den

Lagebericht der Stadtentwässerung Kamen, Kamen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der

EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2022

sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigen-

betriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und stellt

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit

§ 317 HGB und § 103 der GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
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Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrich-

tung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und

zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss

und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-

schriften der EigVO NRW i. V. m. den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ver-

mittelt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstim-

mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat,

um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen

– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Betriebstätigkeit zu

beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Betriebstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verant-

wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Betriebstätig-

keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften

der EigVO NRW i. V. m. den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet

haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-

schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die

Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung

gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW i. V. m. den

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage

dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Adressaten beeinflussen.
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Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/ver-laut-

barungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschreibung der Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese

Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Gütersloh, am 12. Mai 2023

ETL WRG GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Struckmeier Robbers
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

https://www.idw.de/idw/ver-laut-barungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
https://www.idw.de/idw/ver-laut-barungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
Adämmer, Saskia
ETL Siegel



Metting, Wiebke
Hervorheben



Metting, Wiebke
Hervorheben
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